
Gesetzliche Krankenversicherung

Zahnbehandlung

Zahnersatz

Kieferorthopädie

Sehhilfen

Stationäre
Heilbehandlung

❚ Vorsorgeuntersuchung und medizinisch notwendige zahnärztliche
Behandlungen

❚ Festzuschüsse, die sich am konkreten Befund (z. B. zahnbegrenzte Lücke 
mit einem fehlenden Zahn) orientieren

❚ Kostenbeteiligung im Durchschnitt zwischen 50 und maximal 65 %; je nach
Nachweis von regelmäßigen Vorsorgemaßnahmen (Bonusheft) bei einfacher
Ausführung (so genannter Regelversorgung)

❚ Eigenbeteiligung bei mindestens 35 % der Kosten
❚ Deutliche Erhöhung der Eigenbeteiligung, wenn über Regelversorgung hinaus-

gehende höherwertige Versorgung (z. B. verblendete Krone) gewählt wird

❚ Keine Kostenübernahme
❚ Ausnahmen

❚ Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
❚ schwere Kieferanomalie

❚ Keine Kostenbeteiligung bei Brillen
❚ Ausnahmen 

❚ Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
❚ schwer sehbeeinträchtigte Personen

❚ Anspruch auf Kontaktlinsen nur in medizinisch zwingend erforderlichen
Ausnahmefällen

❚ Keine freie Krankenhauswahl 
❚ Behandlung im nächstgelegenen geeigneten Vertragskrankenhaus
❚ Allgemeine Pflegeklasse (Unterbringung im Mehrbettzimmer)
❚ Behandlung durch diensthabenden Arzt

ARAG Kranken-Zusatzversicherung

ARAG DentalPro Tarif Z100
inklusive Leistungen der GKV
❚ 100 % Erstattung der Kosten für die Regelversorgung
❚ 80 % Erstattung der Kosten für Leistungen außerhalb der Regelversorgung

hinausgehen (z.B. Implantate, Onlays)
❚ 80 % Leistung für Inlays 
❚ 80 % Leistung für medizinisch notwendige Kieferorthopädie

zusätzlich
❚ 100 % für Zahnbehandlung (z. B. professionelle Zahnreinigung)

ARAG DentalPro Tarif Z70
inklusive Leistungen der GKV
❚ 70 % Erstattung der Kosten für die Regelversorgung
❚ 70 % Erstattung der Kosten für Leistungen außerhalb der Regelversorgung

hinausgehen (z.B. Implantate, Onlays)
❚ 70 % Leistung für Inlays
❚ 70 % Leistung für medizinisch notwendige Kieferorthopädie

Zahnergänzung Tarif 283*
❚ 50 % Erstattung der Kosten für Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie 

auch ohne Vorleistung der GKV
❚ Bis zu 90 % Erstattung inklusive Leistungen der GKV

* Abschluss nur in Verbindung mit Tarif 282 oder 482 und/oder 261 bzw. 262

Standard-Ergänzung Tarif 282
❚ 80 % Restkostenerstattung bis zu 155 Euro pro Versicherungsjahr für Brillen, 

Gläser und Kontaktlinsen
❚ Ohne Vorleistung der GKV

❚ alle 36 Monate oder
❚ bei Änderung der Sehleistung um 0,5 Dioptrien

Top-Ergänzung Tarif 482
❚ 100 % Restkostenerstattung bis zu 175 Euro pro Versicherungsjahr für Brillen, 

Gläser und Kontaktlinsen
❚ Ohne Vorleistung der GKV alle 24 Monate 

Einbettzimmer Tarif 261
Zweibettzimmer Tarif 262
❚ Behandlung im Krankenhaus Ihrer Wahl als Privatpatient
❚ Wahl des Arztes Ihres Vertrauens - auch Chefarzt
❚ 100 % der gesondert berechenbaren Unterbringung im Ein- oder 

Zweibettzimmer inklusive ärztlicher Leistungen (Chefarztbehandlung),
Operation, Operationsnebenkosten, Visiten, Sonderleistungen; über die 
Höchstsätze der Gebührenordnung

❚ Wahlweise Krankenhaustagegeld möglich
❚ Erstattung der Differenzkosten für höhere Pflegesätze innerhalb Deutschlands
❚ 100 % für vorstationäre sowie nachstationäre Behandlung
❚ 100 % Kostenerstattung für privatärztliche Behandlung bei ambulanter

Operation im Krankenhaus, die eine an sich gebotene vollstationäre 
Heilbehandlung ersetzt

Zahnbehandlung
Zahnersatz
Kieferorthopädie

Sehhilfen

Stationäre
Heilbehandlung

ARAG Kranken-Zusatzversicherung



Gesetzliche Krankenversicherung

Heilpraktiker

Auslandsreisen

Zuzahlungen
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr

❚ Heilmittel
(Bäder, Massagen, 
Krankengymnastik etc.)

❚ Hilfsmittel
(Hörgeräte, Prothesen, 
Rollstuhl etc.)

❚ Arzneimittel

❚ Stationärer
Krankenhaus-
aufenthalt

Krankengeld 
bei längerer
Arbeitsunfähigkeit

❚ Keine Leistung durch die GKV

❚ Versicherungsschutz nur in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR)
bzw. in Ländern mit Sozialversicherungsabkommen 

❚ Eigene Auslagen werden nur teilweise oder gar nicht erstattet 
❚ Keine Leistung für Rücktransport

❚ 10 % je Anwendung, zzgl. 10 Euro für die Verordnung

❚ 10 % für jedes Hilfsmittel, mindestens 5 maximal 10 Euro

❚ 10 % des Preises mindestens 5 maximal 10 Euro, jedoch nicht mehr 
als die Kosten des Mittels

❚ Bei Erwachsenen 10 Euro täglich für maximal 28 Tage innerhalb eines
Kalenderjahres

❚ Maximal 90 % des Nettoeinkommens, höchstens jedoch 70 % vom
Bruttoeinkommen 

❚ Abzüglich der Arbeitnehmerbeiträge zu Renten-, Arbeitslosen- und Pflege-
Pflichtversicherung

❚ Begrenzt auf 78 Wochen innerhalb von 3 Jahren auf Grund derselben Krankheit

Gesetzliche Krankenversicherung ARAG Kranken-Zusatzversicherung

Standard-Ergänzung Tarif 282
❚ 50 % Erstattung der Heilpraktikerkosten und für die von ihm verordneten

Medikamente
❚ Insgesamt bis zu 260 Euro pro Versicherungsjahr

Top-Ergänzung Tarif 482
❚ 60 % Erstattung der Heilpraktikerkosten und für die von ihm verordneten

Medikamente 
❚ Ohne Beschränkung der Erstattungssumme

Standard-Ergänzung Tarif 282
Top-Ergänzung Tarif 482 
Auslandsreise-Krankenversicherung 
❚ Weltweiter umfassender Versicherungsschutz
❚ 42 Tage lang für jede Reise
❚ Krankenrücktransport bei medizinischer Notwendigkeit
❚ Keine Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung notwendig

Standard-Ergänzung Tarif 282
❚ 100 % Kostenübernahme der Zuzahlungsbeträge

Top-Ergänzung Tarif 482
❚ 100 % Kostenübernahme der Zuzahlungsbeträge

Top-Ergänzung Tarif 482 
❚ 100 % Kostenübernahme der Zuzahlungsbeträge (außer für Sehhilfen)

Top-Ergänzung Tarif 482 
❚ 100 % Kostenübernahme der Zuzahlungsbeträge

Krankenhaustagegeld Tarif 11
❚ Gezahlt wird der vereinbarte Betrag pro Tag
❚ Bis zu 150 Euro pro Tag abschließbar 

Krankentagegeld Tarife 31-39
❚ Gezahlt wird der vereinbarte Betrag pro Tag, bis zu 250 Euro
❚ Leistung ab dem vereinbarten Tag der Arbeitsunfähigkeit 
❚ Ohne zeitliche Begrenzung
❚ Auch für Sonn- und Feiertage

Heilpraktiker

Auslandsreisen

Krankentagegeld 
bei längerer
Arbeitsunfähigkeit

Maßgebend jeweils für alle Leistungen sind neben dem Tarif die Musterbedingungen des Verbandes der privaten Krankenversicherung MB/KK 94 bzw. MB/KT 94 und
die jeweiligen Tarifbedingungen.

Zuzahlungen
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr

❚ Heilmittel
(Bäder, Massagen, 
Krankengymnastik etc.)

❚ Hilfsmittel
(Hörgeräte, Prothesen, 
Rollstuhl etc.)

❚ Arzneimittel

❚ Stationärer
Krankenhaus-
aufenthalt

ARAG Kranken-Zusatzversicherung




